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1 Abschnitt I: Allgemeine Bestimmungen  

1.1 Zweck 

Diese Weisungen regeln die Benutzung der von der Universität Luzern angebotenen Velos.  
 

1.2 Begriffe 

Im Sinne dieser Weisungen bedeuten: 
 
Angehörige der Universität Luzern: Personen, die eine validierte CampusCard der Universität Luzern 
vorweisen können.  
 
Velo: Velo, die mit dem Universitätslogo versehen sind und deren Schloss mit der CampusCard von den 
Angehörigen der Universität Luzern entriegelt werden kann.  

2 Abschnitt II: Registrierung und Nutzung 

2.1 Registrierung  

Es bedarf keiner Registrierung. Die Legitimation durch die validierte CampusCard ist ausreichend.  
 

2.2 Berechtigte Personen 

Angehörige der Universität Luzern sind berechtigt, die Velos zu nutzen. Sie können die Velos in der gesamten 
Stadt Luzern mit der CampusCard ausleihen.  
 

2.3 Velotypen 

Es können Velos mit Korb und verstellbarem Sattel ausgeliehen werden. Die Velos beruhen auf dem Modell 
des Omafiets. Kindersitze und spezielle Kindervelos werden nicht verliehen.  
 

2.4 Benutzung  

Die Velos können in der gesamten Stadt Luzern genutzt werden. Die Nutzung ist das ganze Jahr, 24 Stunden 
an 7 Tagen in der Woche möglich.  
 

3 Abschnitt III: FAQ 

3.1 Ausleihe 

Die Ausleihe erfolgt durch die CampusCard.  
Die Ausleihe erfolgt folgendermassen: 

1. Zuerst muss das Schloss geweckt werden. Hier muss der Knopf neben dem Display gedrückt werden. 
2. Danach können Sie Ihre CampusCard an das Display halten.  
3. Wenn Sie fahrtberechtigt sind, öffnet sich das Veloschloss. Falls es nicht reagieren sollte, dann wählen 

Sie ein anderes Velo oder wenden Sie sich an das Facility Management unter 041 229 50 48. 
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3.2 Rückgabe 

Die Rückgabe erfolgt durch Abmeldung mit der CampusCard an einem beliebigen Ort. Die Abmeldung ist 
erfolgt, sobald das Rückgabebestätigungspiktogramm auf dem Display erscheint.  
 

3.3 Beschädigung 

Allfällige Beschädigungen oder Reparaturen sind beim Facility Management (rollende.uni@unilu.ch) zu 
melden. Das defekte Velo ist (sofern noch fahrtüchtig) zu den für die Velos vorgesehenen Ständern (hinter dem 
Hauptgebäude der Universität Luzern an der Frohburgstrasse 3) zurückzubringen. Andernfalls ist der Standort 
mitzuteilen. 
 

3.4 Sicherheit 

Wertvolle Tipps zum sicheren Velofahren finden Sie unter folgender URL: https://www.pro-velo.ch/de/themen-
und-angebote/verkehrssicherheit/sicher-velofahren/ . 
 
 
Die vorliegende Benutzungsordnung tritt per 3. Oktober 2017 in Kraft.  


